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Art. l. Der Prälat gibt in einem Schreiben als Ursache der Verweigerungder schon niesu"
ihm abverlangten Jahrrechnung an, daß der Nuntius bei hoher Strafe ihm die Ablegung derselbe

eck

boten habe; werde dieses Verbot aufgehoben, so erbietet er sich, auf nächsten Johannis des Täuf"-
der Lv"<,

..in.-r Verl'"'
Rechnung abzulegen. Da mau vermuthet, daß der Wunsch, keine Rechnung zu geben, von der E^b
tion ausgegangen und dem Nuntius insinuiert worden sei, wird dem Prälaten als Tag zu einer
lung über diese Sache im Gotteshause Engelberg der 11. Februar angesetzt und zngleich dem 'Nuntius '
Anzeige gemacht. Absch. 2. 1. '2. Prälat und Cvnvent beschweren sich, daß Nidwalden gegen
brauch mehr Gesandte als die andern Orte aus die Jahrrechnung schicke. Alls das Ansuchen der n
Gesandten gestatten dieselben, jedoch nicht aus Schuldigkeit, daß ein Gesandter von 'Nidwalden

Da das Gotteshausnur drei Schirmorlehat. Lucern, Schwyz und Unterwalden und Obwalden ' ^
Schirmrecht zwei, 'Nidwalden nur einen Theil hat, so wird beschlosseil, daß künftig nur jedes drilü- ^
Nidwalden seinen Gesandten schicken dürfe. Absch. 5. a. Einnahmen des Gotteshauses von U'V''
3676.11 Sch.; Ausgaben: Gld. 3765. 22 Sch.; von 1616, Einnahmen: Gld. 3655. 24 Sch. Ausgabe:
19 Sch. An Vieh besitzt das Kloster 50 Kühe, 30 Zytrindcr, 31 Meisli, 10 große Ochsen, 3 MitN ^
2 Brauchrosse, 3 Reitrosse, 22 Ziegen, 11 Schweine. Ibid. d. 4. Der Prälat beklagt sich wegG
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^ ihm angedichteten Zulagen. Idiä. o. Die Gesandten begehren von 'Ridwalden die Vcrabfolgnng ctli-
un Gotteshaus Engelberg gestohlenenReliquien, die daselbst Hinterhalten wurden, weil die ergangenen

befahlt tvordcn waren. Ibicl. «1. Wegen Uli Döngis Frau, welche entlausen ist, wird

Ibj ^ "erlangt, oder daß die Verwandte» einen Schein von Ridwalden beibringen, daß sie gestorben sei.
^ 7. Die Bundesgenossenvom obern Bund in Graubiinden beklagen sich bei den Schirmorten von
^^6 durch Alexander Beßler wegen einer Erbfallsangelcgenheit zu Engelberg, indem das Gotteshaus
... ^ ^be eines daselbst verstorbenen Bündners anspricht und die Erben mit einer kleinen Summe zufrieden
^ "»ll. Die sich Beschwerendenglauben, daß dieses Verfahren des Gotteshauses den Bünden zuwider-
lcri, - ^ zwischen dein Prälaten von Engelbergund Ridwalden zu crör-
liei, Ob- und Ziidwalden ihre Gesandten aus den 12. Rovcmber nach Lucern mit Jnstruc-
lc,ssx ^^dncn, Ridwalden wird ersucht, bis zu Austrag des Handels den Rußzehnten Vera folgen zu

^'ch' 39. p. <1. 1) Zwischen dem Gottcshausc Engelberg und Ridwalden wird nach Anhörung
^ ^^kicn folgender Vergleich gemacht: Ridwalden soll dem Gotteshaus für den großen Zehnten 1000
^' Werner Währung bezahlen; die hinterlegten 400 Pfd. werden ihm wieder zugestellt.Der Zins
^ w>t letztem Martini angehen und die Hauptsummein den nächsten fünf Jahren abgetragen werden.

^ Ridwalden dein Gotteshaus gegenüber von allen Zehnten, den Rußzehntcn ansgcnom-
^ frei scj„ Hitzige Reden, die während des Streites gefallen sind, sollen aufgehoben und für beide
, e unverletzlich sein. Die ergangenen Kosten haben die Parteien an sich selber zu tragen und sich in-

iclbeu ' Tagen bei Lncern zu erklären, ob sie diesen Vergleich annehmen. Rimint ein Theil den-
»i-M ^ derselbe seinen Rechten ohne Schaden sein. 2) Den Span wegen der Märchen hätte

beigelegt, die GesandtschaftRidwaldens hat aber dafür keinen Befehl. Man ersucht
Haus ^ beförderlichan die Hand zu nehmen und entscheiden zu lassen. 3) Das Gvttes-

Ziidwalden, daß ihm das entfremdete Heiligthum ohne Entgelt wieder zugestellt werde,
irkai 'Mündlichen Bericht des bischöflichen Coinmissärs vernimmt man, daß er auf Befehl des Runlius

Gotteshaus, »venu es das Heiligthum wieder haben wolle, Ridwalden die Unkosten
^cl "S verbleiben und möchte gern sehen, daß die Geistlichen sich solcher

»>inder annehmen würden. Absch. 46.

t«1!).

ley, 'Ridwalden wird eidgenössisch crmahnt, sich ehestens über den gütlichen Spruch gegenüber
>n -z "'kshaus Engclberg zu erklären. Absch. 54. I. II. Prior und Conveut hatten angezeigt, daß sie
^c>le ^ '^lwbens des Prälaten Jakob Benedict Willens seien, einen andern Vorsteher zu wählen, und
idcr ^ ^ Wahl eingeladen. Die Wahl geht in Gegenwart und mit Zuthun des Abtes von Murr
dkx Einsiedeln hat sich wegen Leibessckwachheit und anderer Ungelegenheitenentschuldigt) nach

.^"'üchen Regel vor sich; sie fällt aus den SubPrior Benedict. Man wünscht demselben Glück und
lrj^j'^'» allen väterlichen Schirm. Derselbe dankt dafür und erbietet sich seinerseits zu aller Dienst-
z»kj^' ^üsch. 56. n. IL. Ridwalden beklagt sich in einem Schreiben, daß es dem alten Herkommen
^te„ ^ Electivit nicht berufen worden sei, wodurch seinen Rechten Abbruch geschehe. Die Dcpu-
>hre Aidwalden wiederholen diese Beschwerde in ernstem Vortrage und begehren zu wisse», ob man

kk» und Obern bei ihren Freiheiten und Rechten belassen wolle. Der Ccmvent erklärt, daß ihn
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zur Nichtberufnng blos die Kebrordnungzwischen Ob- und liiidwaldcn veranlaßt habe und es ohne ^
geschehen sei. Man bittet hieraus Nidwalden, diese Entschuldigung auzuuehinen lind allen Widerwille
fallen zu lassen, da weder der Convent noch die übrigen Orte beabsichtigen, es in seinem Schirmrecht e
beeinträchtigen.Ibid. 6. Man vernimmt mit Bedauern,daß ein Theil der Thalleute sich ge>veig<tt
hat, dem neuen Prälateil zu huldigen, unter dem Porwand, daß dnrch etliche Artikel ihren Freiheiten ^
bruch geschehe. Nachdem die vermeinten Beschwerden, anch die Gelvahrsame des Gotteshauses, beson^
der 1605 gemachte Vertrag angehört worden sind, ermahnt man die Thalleute zum schuldigen Gehörs
und versichert sie, daß der Prälat durch keine Neuerung jemand Unrecht thun wolle. Würden »e ^
ihrer Klage beharren, so könnten sie bis St. Johannis Baptistä das Recht in Anspruch nehmen.
solcher Ungehorsam siir die Zukunft abgewehrt werde, sollen alle diejenigen, welche die Huldigung nicht ^
leistet haben, von dem Prälaten gebührend gestrast werden. Ibid. o. l-t. Ter neue Prälat wäre
gewesen, specificierte Rechnung über die Verwaltungdes verstorbeneil Abtes zu geben, kann dieß aber»
Ursache», die er anseinandersetzt, nicht thun. Er theilt sodann mit, das Gotteshaus sei bei Anwll ^
verstorbenen Abts aller Baarschast und allen Vorrathcs leer und mit l 1,000 Fl. Schulden beladen ge»'^'
Dagegen habe derselbe ansehnliche, doch dem Gotteshallsnützliche Bauten errichtet, die Kirchen mit
und kostbaren Ornaten geziert, den Convent geäufnet, in die 5000 Fl. Schulden abbezahlt und an biu
6000 Fl., auch bei 600 Fl. baar Geld hinterlassen. Es sei auch ein guter Vorrath an Vieh u»d
waareil vorhanden. Man ist dadurch befriedigt lind ermahnt den Prälaten, alle nicht gerade
Bauten einzustellen und sich zu befleißeil, die Schulden abzuzahlen. Ibid. d. l.°». Der Prälat theilt» '
er habe durch offenes Mandat das Spielen verbieteil lassen, weil es gerade von den Aermsten zum ^
ihrer Familien am meisten getrieben werde; etliche wollten aber nicht gehorchen und die geringe Buße
bezahleil. Alan billigt das Mandat und ermahnt den Prälaten, es nochmals publiciercn zu lassen- "

spricht auch den Gerichtsleuten zu, gehorsam zu sein. Ibid. o. l<». Dem Prälaten wird ein ^
ben an den Bischof zu Constanz bewilligt, demselben mit Rücksicht darauf, daß das Gotteshaus »c>»^
verschuldet sei, die Annata zu erlassen. Ibid. k. l7. In Beziehungauf etliche Gläubiger des ^
Hauses, die aber alte und zum Theil ungewisse Allsprache» haben, tvird dem Prälaten anHeim gestellt' ^
gütlich zli vergleicheil oder bei erster Gelegenheit das Recht ergeheil zu lassen. Ibid. Nt-
den Abschieden, die hie lind da von des Gotteshauses Schreiber angefertigt werden, sich bisweilen
heilen vorfinden, so erachtet man für zweckmäßig, daß immer der Schreiber desjenigen Ortes g^'^
werde, aus welchem jewcilen der Thalvogt ist. Ibid. b, li>. Prälat und Convent beklagen sich
schriftlich über den Ungehorsam der Thalleute. Luccrn wird ersucht, gleich nach der bevorstehende» ^ ,
meinen Tagsatzung einen Tag anzusetzen; unterdessensollen beide Theile sich siir die Verhandlung ^ ^
reite». Die Thalleute werden unterdessenernstlich zur Ruhe ermahnt. Absch. 59. 1. 20.
Convent begehren, daß ihnen die Visitation der Klosterfrauen zu Tarnen wieder zugestellt werde. 5^

letzteil Spruch nicht annehmen, wenn die March nicht auch eingeschlossen und Alles miteinander »l>g^
Ort kann seineil Gesandten nach Engelberg darüber Befehl erthellen. Ibid. in. 2l. Nidwalde»
letzteil Spruch nicht annehmen, wenn die March nicht auch eingeschlossen und Alles miteinander
wird. Prälat und Convent begehren dcßhalb Rath. Jedes Ort mag seine Gesandten nach
dasür instruieren. Ibid. n. 22. Der Prälat begehrt abermals, daß wegen des Spalls mit de»
leuten beförderlichGesandte kommen möchten. Der Tag wird aus den 10. Juni angesetzt und st'll

ObriO'

bee

Theilen verkündet werden. Absch. 67. b. LI. Die Gesandteil erklären, daß sie von ihren
.jic>>
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""ihigenfalls als Rechtsprecher bevollmächtigt seien. Ter Prälat empfängt die Gesandten lind erklärt, daß
. dem schwebenden Spane (keine Schuld trage. Die Thalleute stellen das Begehren, daß ihrem Bei-
^ (Joseph Grüninger) der Sitz bei den Gesandtengestattet werde. Der Prälat erhebt dagegen Ein¬
fache ,„id xZ ungereimt, daß die Unterthanenwider ihren Oberherrn gleiche Sätze haben. Die

sollen auch den Thallenten vor, daß Griininger von der Obrigkeit zu Schwhz zu einem Beistand
ZU keinem Satz verordnet worden sei. Nachdem die Gesandten ihnen ernstlich ihr Mißfallen über das

P ^ " ^ Forderung bezeugt haben, geben sie sich zufrieden. Die Thalleute lassen nun durch ihren
»er (Mg Fleckenstein) vortragen, daß vor einigen Jahren ein Bertrag gemacht worden sei, der zwar

daß - eröffnet, aber von ihnen weder widersprochen noch gutgeheißen worden sei und zwar so,
>vst ^ ^ordank genommen hätten, um mit ihren Schirmherrender drei Orte deßwcgen Raths zu pflegen;
ci>, ^ranf selbiger bestätigt und besiegelt worden sei, das sei ihnen nicht bekannt; ihnen sei auch nie

^aä^^' pudern erst nach langer Zeit eine Evpie desselben zugestellt worden. Weil aber ihnen und ihren
""u»on einige Artikel desselben nicht annehmbar erschienen seien, hätten sie sich beim verstorbenen

Lcl darüber beklagt, und dieser habe ihnen das Recht ansgethan. — Razenhofer und Landammann
sc»e> ^ diese Zulage empfindlichans und erklären, daß jener Bertrag nicht allein den Ausgeschos-
^vrd> der Mehrzahl der'Gemeinde eröffnet 'und von derselben mit Mund lind Hand angenommen
"ein»'! ^ Behauptungwiederholt wurde, daß der Pertrag nie von der ganzen Gemeinde ange-
°der ^'"den sei, erklären Razenhofer und Schilter, daß entweder die Rede der Thalleute unwahr sei

Ziegel ungültig, in welch letzter», Falle sie sich für nntanglich halten in dieser Sache zu bandeln.
Zahl^ Kundschaftenherausstellt, daß der Bertrag früher den Thalleute», die in großer An-
j>en .^s^unnelt waren, ordentlich eröffnet und von denselben mit Dank angenommen und angelobt wor-

ollen, Todten nnd Lebenden, welche in dieser Sache redlich gehandelt, ihre Ehre unangetastet
serTie Thalleute beharren auf ihrer Behauptung. Endlich Vergleicht man sich dahin, weil die-
ljgt „i" ein Riißperständnis, lvolle gezogen werden", die Thalleute zu verhören. Der Prälat wil-
^hall! ^ Bvrbehalt, daß es seinen Rechten, Briefen und Berträgcn ohne Rachthcil sei. Die
^gen"w Beschwerden vor"), die sich ans die Gcrichtsbesctznng, die Appellationen, das
^ Tl ^^leliätze, den Abzug und die Bcisäßen beziehen. Der Prälat läßt seine Gewahrsame verlesen,
die ^e Briefe. Letztere erklären, daß sie in Folge des von der Gemeinde erhaltenen Befehls
z» sür den rechten Richter anerkennen: beide Thcilc begehren das Recht. In Folge dessen wird

gesprochen bei Eiden:
>e„ "3un, Ersten antreffent die Besatzung eines Gerichts nnd Nichters. Demnach des Gotßhnß Freyhci-

dv ^'^^^»nnen genuogsamlichfürmögent nnd zugäbent, daß ein Herr Prelat des Gotteshaus; und
"»d ^ ^-^olß zu Engelbcrg rechter Oberherr sehe nnd hvche nnd nidcre Gericht hebe, so soll ein Herr

s" ^h denselben nachmalen fürbleiben, auch ein Herr Prelat ein Richter nnd die Rät zu bc-
bricht" ounaßen wie im jüngsten Bcrtrag des 1 Wirten Jars crlütterct nnd sürordnct ist, wäliches
^ Thallrächten bei Eiden nrtheilcn soll; nnd in Erwcllnng eines Richters solent auch
^^'oren Thallent vor den Jngescßcnen nnd Frönden bedrachtet werden. Whl aber inkönfftig der Ap-

^ ^^chwcrden sind in cinrin VI Folioscitcn haltcndcn Mcinorialc im Staatsarchiv Purem sEilgcll'ergcractcn Nr. t0)

253



2020 Abtei und Thal Engelberg. 1610.

pellation halber Span und Jhrung erwachsen möcht, deine fürzekommen, habent inier erkaniit und gcst^
daß ein jeder seine Anforderung und Ansprach für ein (Bericht bringen und deßen Urtheill darüber erwarb»
solle, wäre dan Sach, daß er dem sich zu beschwüren hüte, soll er die Nrtell weiter nit' dan für ein
regierenten Prälaten, als der bey diser Urtell nit gesehen ist, ze züchen und ze apelieren haben, es ß'V ^
Sach, daß Einer rechtloß gelaßen wurde oder ime beduchte, daß ime Gwalt beschächen sehe; in solich"»
Fall mag er bh den Schirmortenoder deren (Gesandten sich erklagen und Rhat suchen. Käme aber
Herr Prelat oder das Gottshuß mit den Thallütten ingeuiein in Span, mögent dieselben die Sach
mässig sür dieselben zrihen. Begebe sich aber, daß Privat- und sonderbare Personen mit einem
Prelaten oder dem Gottshuß (wie wol geschehen mag) in Rechtsüebung erwüchsent,solle es bh des nidcrc»
Gerichts darüber gegebnen Erkandtniß verblhben, doch des Gottshuses Frhheiten und Gerechtigkeiten
Abbruch und Nachtheil."

(2.) „Belangende dann die Fäll und Eerschätz. Sodann des Gottshuses Nechtsame und sonderlich dir ^
Bibel, welche man dermalen im Thall auch als ein authentisch äocninsutuin in Sprüchen gelten
lutter vermag, daß, wöllicher Ligents kausfe, dasselbig in Jarsfrist empfahen solle oder dem Gottshuj! »"
derumb zufallen und allenthalben bh Gottshüseren und anderen üeblich und gebracht wirdt, daß in sölliä?»
Einpfahrrng etwas zu Erkanntnus der Eigenschaftgeben wirdt, wölliches ein Eerschatz genant wirdt, si'
scnt wir es bh der Erlütterung abgedachten lctsten Vertrags alls einem mitten und lhdenlichen noch»"
verblhben." ^

„Wann auch nach Ußwhsung lind Sag des Gottshuses Gerechtigkeit die Thallütt desselben eigne ^
sind, so nun einer uß dem Thall zühen und diser Eigenschaft sich ledigen will, ist nitt unbillig, daß ^
Gottshuß dargegen sölliches mit dem Abzug vergolten werde uff Whß, wie mecrgemellter letster Vcr
vermag und zugibt." ^

(3.) „Von wegen Annemmung der Hinder- oder Bhsässen, wie auch der Thallütten. Diewhlen ein ^
Prelat und das Gottshuß die rechte Oberkeit deß Thals und also deß Jnzugs einzig fähig ist, auch "
die Bürde der Erziehung vatterloser armen Kinden riß Pflicht obligt, wöllent rvir auch ime nützit benei»»»"'

was derselbig Vertrag der Annemmung,wie auch des Jnzugs halber von Thallütten oder Hinters»^
dem Gottshuß gegeben ist, wöllicher Vertrag dann hiemir im übrigen shnem Inhalt, was jetzund
gerüert wirdt, durchriß ze guten Krefften erkennt und gültig shn und verblhben soll. Also soll es auch .
standen und gehalten werden mit den übrigen des Gottshuses Privilegien, Frhheiten, Gwarsamincn, ^ ^ ^
rurd Siglen, die dann iir allein irem Inhalt in Kraffl bestohir, und denselben durchriß nachkommen
leben werden."

(4.) „Uird so nun dise jetzige nüwc Unruw und der Oberkeiteir rurd rrnsere Behelchung daher entsp»»'^^
rurd verursachet worden, daß die Thallüt vilgedachten Vertrags (dessen aber sh sich wol fettigen möge»
sollen, whl wir in demselben nützit unbillichs finden können) sich beschwärt rurd geweigeret, darrunb ^
auch sh schuldig shn, dein Herrn Prelaten und Gottshuß ein billichen Kosten abzetragen, wie derselbig
von unserem Mittel Ußgeschossnc taxiert und angeschlagenwirdt; es mag aber der Herr Prelat zwc» ^
des Thals Ußgeschoßire ernamsen rurd verordnen shnes Gfallens, die iure denselben Kosten anstatt
Namen der Gnreiird bis rrächsteir St. Martinstag erlegen söllent mit dein Zuthun, daß eiir
zwei umb ir Ußgab widerrunb bcfridige rurd schadlos; halte, das Recht vorbehalten she, dessen bh
widerumb hnzekommen und sich ze erholeir, wölliche an dieser nürven Widerspennigkeitund Verweil'
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Vertrags die Rechte erhoben und Redlifüerer gewesen syn inöchtent. Wäre auch der Sachen und
^ Villicheit wol gemäß gsin, gemeinen Thallütten oder doch etlichen undcr inen von wegen dieser Unge-
er>a»le Grund und Fug ein Straff uffzeleggen: dennocht in Ansehen des inen zubekentcn
°>ens wöllent wir dißmalen inen damit verschonenund uns dabh gentzlich versetzen, sh, die Thallütt, nun
roch, ire Schuldigkeit und Pflicht gegen einem Herren Prelaten und dem Gottshuß in besserer und ge-

»i>d ^dacht halten und deine alle (Gehorsame leisten, auch diser unser Erkandtnus durchuß nachkoinmen
' llatt thnil werdent; dann im BUderspill, soll inen »»verhalten svn, daß man die Ucbertrettendcn eines

Ußn uach umb Rüws luid Alts abstraffen tvirdt. Uff daß auch fürterhin sich niemand cinicher
. "der Entschuldigung wider disc unsere Urtheil gebruchen oder behelffen und fürwendcn könne noch

»>lct ^vir dieselbige einer ganzen ersamen Gemeinde, so allein zu dißem End von uns fürsam-
ür worden, eröffnen lind vorläße» mW zu steiffer tind stäter Bekrefftigung und Zügnuß aller dißer

""^rs angeborneu soorok Jnsigell hieran henckhcn lassen. Beschächcn in dem Gotßhuß Engelberg
" ^ag Iulv von Ehristi gcburt zeit ein daußent sechs hundert und im neunzächentenJahr.

Reinhard Eisat der minder, der Zeit unwürtiger
Statschreiber der Stat Luccrn."

Absch. 8i.

g ^^'"ttheiß tind Rath von Lueern genehmigen, heißen gut und erkennen diesen Spruch zu Kräften den
^^'cemtzex iiiio, Schwyz den I. September 1610, Obwaldcn den 14. Dccembcr 1610, alle drei „mit

und Erläuterung, daß tvo des (öotßhauß überige Freiheiten und Gerächtigkeiten,Gewarsaine,
lii/^! geheißen werdent, selbiges sich sürstan solle, so vill die ein Äotßhauß und die Thal'

anderen berüvrt" >Dieser Rechtsspruch wurde später „das Libcll" geitanitt.^ L4 Schwhz

chx,. "^rwaldeu tverden ersticht, bei dem Prälaten von Engelbcrg anzuhalten, daß er des Heinrich Zür-
llri arrestierte,? Geld dessen armen Enkeln möge verabfosgcn lassen. Absch. 88. ll.

»«20.

tlin dem Elvtteshaus den Thalleuten gegenüber einmal Ruhe zu schaffen, sollen Gesandte
tiiH . ^ ^chirinorte auf den 10. Januar dorthin abgeordnet werden, welche den Vertrag ablesen, exequieren
^cclu Thalleuteit höchlich beleidigten Renward Eysat, Stadtschreiber von Luccrn, zu billigem
5hail'^^^ sollen. Absch. 105. I. Li». Rachdem im Soinmer 1610 zwischen dem Prälaten und den
^rivn^" lRi Spruch ergangen ist, haben etliche Ungehorsame in dem Thal bedenkliche Reden gegen
^vr k andere interessirte Personen ausgestoßen. Die Gesandten der Schirmortc erscheinen dcßhalb
^ / bersaminelten Gemeinde und fordern dieselbe auf, dem Spruch Gehorsam zu leisten. Die Gemcindc
^>ildc trotzig, tviderspricht init ungereimten Reden dem Spruch und droht unter Auderm, sie
^ciclte ' ^ ^ besonders in Schirnt nehme, anderswo Rath suchen. Man beschließt, in der
5hcül>"^ schreiten, sondern dieses Benehmen den Obrigkeiten zu berichten, und crmahnt die
IlH ^'Mischen wider das Gotteshans und dessen Zugethane nichts Ungutes zu unternehmen. Absch.
«b ^ Twr Ssadtschreiber von Lucern begehrt Recht wider die Thalleute wegen der Reden, als

^ dem aufgerichteten Libell nicht eingeschrieben habe, was der Gemeinde vorgelesen worden sei.
Schirmorten. Idicl. o. L». Da die Thalleutc dem im vorigen

^ ergangenen Rechtsspruchezwischen ihnen und dem Gvltcshause sich widersetzen und in ihrem Wi-
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Verstände beharreil und hie und da Beistand lind Schirm suchen; da es ferner verlautet, daß Nidwaldc"
ihnen Beistand leiste und sie in Schirm genommen habe, so wird an die Gesandtschaftvon Nidwalde» ^
Frage gerichtet, warum ihr Ort sich bei Eröffnung des Rechtsspruches nicht habe vertreten lassen. ^
gibt als Grund an, weil ihr Ort das Libell nicht wolle besiegeln lasseil, weil in demselben das Mal^'
dem Prälaten zugeeignet werde, während es früher ein Thalvogt im Namen der Schirmortc verwalk
habe; weil ferner die Appellationen, welche vorher vor die Schirmorl? gezogeil wordeil, aberkannt sei""
weil endlich dem Gotteshause alle alten Privilegien und Schriften bestätigt werden. Diese Privileg»
rührteil noch aus' einer Zeit her, als die Eidgenossenschaft noch nicht bestanden habe, lind die Rechte, wel^
das Haus Oesterreich gehabt, seien durch das Schwert an die Eidgenossen gebracht worden. Was seit
Bestehen der Eidgenossenschast Brauch und Ucbung gewesen sei, dabei werde 'Nidwalden das Gottcsh»'
schützen. Die Gesandten reden denen von 'Nidwalden zu, sie möchten sich doch nicht von den übrigen Ort""'
namentlich in den dermaligen trüben Zeiten, trenneil und die Thalleute nicht in ihrer Widerspenstigkeit
stärken, zumal das Libell so moderiert worden sei, daß es ihnen keinen 'Nachtheil bringen könne und
auch die Thalleute nicht wider ihre Briefe drängen wolle. — Die Gesandteil wenden sich nun an de>M'
laten mit dem Anstichen, er möchte das Libell dahin erläutern, 1) daß in Malesizsachen jeweilen der ^
Vogt, welcher von den Schirmortengegebeil wird, das Schwert führen und den Reichsvogt vertrete» !
2) daß, wenn jemand sich über ein im Thal gewordenes Urtheil beschwere, demselben gestattet sei» ^ '
bei den Schirknorten oder deren Gesandteil sich zu erklagen und Rath zu sucheil, und daß' dieselben w"
sprechen und erkennen können. — Der Prälat entspricht diesem Ansuchen nicht, weil dadurch des Go
Hauses Gerechtigkeiten geschmälertwürdeil. Aus dieses hin reden die Gesandten nochmals denen von
waldeil in gleichem Sinne, wie früher, zu; diese aber entschuldigeil sich mit ihrer gemessenen Jnltr»6>"
Schließlich werden sie ersucht, ihre Herren und Obern dahin zu vermögen, daß sie innerhalb acht ^
ihren Entschluß Lucern mittheilen. Absch. 106. n. Li». 'Nidwalden wünscht, daß die übrigen Schi"'"' ^
behülflich sein möchten, den Streit wegen des Zehntens und der Landmarchen,welchen es mit de>»
teshaus habe, zu vergleichen. Die Gesandten sprecheil ihre Geneigtheit dafür aus und sind der ,
daß derselbe bald beseitigt sein werde, wenn Nidwalden einen guteil Entschluß in Sachen des Libclls M
werde. Idick. 6. Wiederholung des Begehrens von Stadtschreiber Chsat in Art. 27. Es
und den Andern, welche bei der Sache interessiert sind, das Recht aufgethan. Iliill. v. Il> ^e
Stadtschreiber so auch dem HauptmannGilg Flcckenstein. Ibill. <1. IL. Der rechtliche Spruch/ d"' ^
Schirmortczwischen den Thalleuten zu Engelberg und dem Gotteshansegegeben, wird von den
Orteil in den Abschied genonlmen. In ihrem Rainen wird Uri die Thalleute zu gebührendem kÄelM

weisen und Nidwalden ersuchen, den Thalleuten für ihre nubegründeten Forderungen kein Gehör zu ^
Absch. 110. <Z. II. Da die Thalleute noch immer gegeil den letzten ergangenen Rechtsspruch/ der
der Mehrzehl der Orte besiegelt worden ist, sich widerspenstigzeigen, so ersucht man Nidwalden "de"'^
das zwischen dem Gotteshaus und den Thalleutcn gemachte Libell auch zu besiegeln. Nidwalden
mit Berufung aus die bereits mitgetheilten Gründe ab und wünscht, daß man auch seinen mit EM ^
schon zwölf Jahre bestehenden Span vermitteln möchte. Man läßt hierauf durch Uri und Zug .
waldeil nochmals reden, worauf Nidwalden vorschlägt, den Rechtsspruch auf einer Zusammenkunftz»
einer Revision und Erläuterung zu unterwerfen. 'Alan halt dieß für unthunlich und ersucht die beide» ^
nochmals mit Nidwalden zu reden und mit ihm de» Inhalt des Rechtsspruches mündlich zu erörtc"'
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^ ZU ersucht?,,, denselben seines Ortes auch zu besiegeln. Absch. 113. a. (Ten 22. April 1020 erscheinen
den, zweifachenoder dreifachen Landrath in Stans Landammann Einanuel Beßler, Statthalter Zum

^u»ncu von Uri und Landaminann Zurlauben von Zug und erklären, daß, wen» es auch nicht im Libell
die Thalleute vom Abt an die Schirmorte zu appellieren haben und der Gerichtsbcsahung und des

'dzugs halber kein Grund zur Beschwerde vorhandeil sei. Sie ersuchen Nidwalden, das Libell zu besie-
Eine Abordnung der Thalleute bringt durch ihren Fürsprecher Muheim von Uri ihre Beschwerden

w Betreff der Appellation, der Gerichtsbesehung, der Leibeigenschaft und der Kosten vor. Da der Abt be-
uptet, daß die Thalleutc nicht anderswohin als an ihn appellieren dürfen, so will Nidwalden, daß in
- libell geseht werde, daß die Appellation an die Schirmorte zu gehen habe; serner, weil das Libell alle
wse u„d Siegel dem Gotteshaus bestätigt, während einige der eidgenössischen Freiheit und Gerechtigkeit

> Waldens zuwiderlaufen, so will Nidwalden das Libell nicht besiegeln. (Protokoll der Lands-und Nachge¬

laden. II. 147.)s 34. Man Hort das Anbringen des Prälaten an, desgleichen den Bericht der
Wadten von Uri und Zug, welche mit Nidwalden gesprochen haben. Die Schirmorte beschließen hier-

l daß »lau das Libell handhabeil und die von Uri und Zug darüber gegebene Erläuterung aufrecht

l^wn müsse. Diese Erläuterung war folgenden Inhalts: das Libell ist für niemand anders verbindlich,
Mr dag Gotteshaus Engelberg und die Thalleute gegen einander. Wo die Klage über ein Urtheil ge-

M ,,»d Rath gesucht wird, da kann auch, wenn es nöthig ist, das Urtheil abgeändert oder verbessert
Uvea. Die Eigenschaft ist nicht „auf den Leib zu verstehen, sondern allein um dasjenige, so die Thalleute

^ ^vtteshaus abzurichten nnd zu bezahlen" schuldig sind. In Beziehung ans den Abzug bleibt es bei
vor Jahren ergangeilen Ausspruch, daß wenn die Thalleute irgendwohin ziehen, wo von Engelberg

Morden wird, dem Gotteshans auch Abzug bezahlt werden solle: daß man aber, wo keiner gefor-

c>uz M'ch keinen schuldig sei. Dem Prälateil wird nichts lieber sein, als mit tauglichen Männern
de» Thalienten das Gericht zu besehen; dagegen sollen sich dieselben dem Gotteshaus getreu lind ge-

Vvr!!"" Zeigen. Wie dem Gotteshause seine Freiheiten, Rechte und Gerechtigkeiten, Briefe nnd Siegel
ileb . " Win sollen, so sollen es auch den Thalleuten ihre Ncchtsame, Briefe und Siegel sein. Im
>»ld^"- ^ bekräftigt. — Den Gesandten von Uri und Zug wird ihre Bemühung verdankt
daß ^ ^ Ansuchen gestellt, nochmals mit Nidwalden zu reden, zumal da es sich dahin erklärt habe,
>, ^ ^dh dein Mehr unterwerfen und seine Miteidgenossensich eher angelegen sein lasseil »volle, als die

dez Bemühungen keinen Eingang finden sollten, werde man ohne Weiteres die Erecution
Ter bm'nehinm und des Gotteshauses Gerechtigkeitenschühen und schirmen. Absch. 121. a. 3.'».
l'ell Zu Engelberg hat sich entschlossen,die noch unerledigten Streitpunkte mit Nidwalden gütlich

ZW" Zu lassen und, was man ihn heißeil »verde, anzunehmen. — Nidwalden »vird ersucht, sich darüber
Gesandten in das Gotteshaus hillreichende Instruction zu ertheilen, damit man

zu solcher Verhandlung über Tag und Ort vergleichenkann. Absch. 124. s. 33. Nachdem
ist "'^^spsche Streitigkeit durch die Gesandten von Uri und Zug zu einem Vergleich gebracht worden
Itlirr'^^ '"^u deil Gesandten und deren Obrigkeiten zu Ehren die Thalleute der Strafe für ihre Hals

Vorbehalt, daß sie sich sürderhin ruhig verhalten. Die Kosteil jedoch sollen von llri,
IM-dwn Stadtschrciber von Luccrn berechnet, in Termine abgctheilt und von den Thalleuten als

entrichtet »verde». Die Personen, gegeil welche die Thallcute chrverletzende Worte gebraucht
' werde» ersncht, die Sache gütlich abhandeln zu lassen. Dainit die Thalleute zur schuldigen Hnldi-
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gung angehalten werden, soll jedes Ort seine Gesandten auf nächsten Sonntag den 14. Juni in das
teshaus abordnen. Uri und Zug, deren Gesandte sich so viel Muhe gegeben haben, werden ersucht, die-
selben ebenfalls dahin abzuordnen, damit die Thalleutc sehen, daß es Ernst gelte. 11>i,1. t. .17. Da ^
Thalleute zu Engelberg über das Libell vom 30. Juli 1610 sich bei den fünf katholischen Orten beklag
hatten und dadurch die vollständige Besiegelung und Exemtion desselben aufgehalten worden war, so lh'bt"
die Gesandten von Uri und Zug sdiese sind: von Uri Emanucl Beßler, Landammann, von Zug J»ha>'"
Kvnrad Zurlanbcn, Alt-Animanns in Folge gütlicher Unterhandlungfolgende von den drei Schirnwck^
angenommene und bestätigte Erläuterung des Libells:

„Erstlichen so soll diszer Rächtsspruch und ausgesprochener Libäl niemand anderm, dan allein
würtigen Gotßhauß Engelbcrg gegen den Thallüten daselbst, und den Thallüten gegen demselbigen fürl'i»^^
lich sein. — Klag und Radsuochen bedrcffeilt über ergangenes Urthcil fiirstand sich klärlich, das;, M
Klag mag gefüört und Ztad gesnocht werden, daselbst auch ein beschwerter Ardichel, wo von nölcn, kau ^
enderet und fürbcßerct werden. — Von wegen der Eigenschaf;, ist solches nit zu fnrstan, daß die Tha^
des; Gvlßhauß libeigen Lnt sind, sonder allein deßselbigcnUnderthancn.— Des; Abzugs halber bleibt c
gänblich bh dem vor Jahren crgangnem billichcn lind allenthalben landbrüchlichenAussprllch, daß, an
chen Eilden die Thallüt hinzugcnt, wo von Engelberg Abzug genommen, gleicher Gestalt einem würtigen 6"'
hauß soll bezahlt werden; wo aber kein Abzug genomcn wurd, da soll man auch keiner schuldig sein-
Die Gerichtsbesahllng betreffcnt wird einem Hcrreil Prelat des; würtigen Gotßhauß jederzeit nühit lüb^
sein, dan unter iilen, den Thallüten, geschichte lind zllr Sach dienstliche Ätenncr zu crkißen, wie vor e
har, allein daß sh sich eiilem würtigen Gotßhauß gethrcuw lind gehorsam so wol, alß ihre lieben
erzeigent, so habent sh sich dcßen zu genießen lind mogent von einem Herren Prelaten in guotem bcdrns

tet werden. — Dicwcil dan im Übrigen einem würtigen Gotßhauß sein Freiheit, Rächt und Geräcl'tijw^
auch Bricsf und Sigcll vorbehalte», so auch inen, den Thallüten, im übcrigcn ihre habcnte Rächtsainc, a>
Briefs lind Sigell vorbehalten sein, so sit eidgnößischen Zeiten har gcüöbt und gcbrucht worden."

„Dißes Libäl ist widerumb einer ganzen Genleindfürsamlllng sambt der Erlüternng in Gegcilwcrtig ^
und Bhiväßeil Jhrv Giladcn der Fürorncten dcß Evnvcnts, wie auch der Herren Ehrengesandten von
fünf cathvlischen Orten vorgeläßen wordeil mit ernstlicher Erinnerung, darauf sh auch gleich den Eidt >
Huldigung gcthail. — Actum im Gotßhauß Engelbcrg den 16 Tag Junh Anno 1620.

,Fiteinhard Cisat der minder, der Zeit stat schreibet
zu Luzern."

Folgen die Unterschriften und Siegel der Gesandten und die Sigillc der fünf katholischen ^
Absch. 126. .'ttt. Zll Erledigung des Spans zwischen dem Gotteshaus und Ridwaldcn wegen des
teils und der Marcheil sollen die Sähe beider Theile sich den 27. Juli Abends in dem Gotteshan- .
finden. Absch. 132. g'. .10. Zwischen dem Prälaten zu Engelberg und den Thallentcn hat sich ein
Mißverständnis; wegeil der Gcrichtsbesahung erhoben. Es wird beschlosseil, die beiden Parteien ans
nächste Tagsahung zu beschickeil, sie zu verhören und ihnen das rechte Verständnis; der Sache beizubu"!
Absch. 146. Ii. 40. Mit Bedauern hat man den Widerstand der Thalleutc wegen der Gerichlsbesat'^
vernommen lind sich darüber dahin entschlossen,daß es wie von Altem her gehalteil werden svlle, ^
nämlich der Prälat zuerst vier ernenne und dann die Thalleutc ihm zwölf Personen vorschlagen, aus ^ ^
der Prälat die übrigen erkiest. Dabei wird den Thallcuten bemerkt, daß man ihrer künftig weht »n
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lchoncn, sondern sie für ihren Ungehorsam an Leib und Gut strafeil werde. Absch. 150.1. 4k. Teil Thal-

. "», die sich neuerdings wegen der Gerichtsbesatzung dem Libell und der gegebenen Deklaration wider¬

en. wird geschrieben, daß sie nunmehr gehorsam sein möchteil, widrigenfalls man sie dazu zwingen würde.

1-)4. ä. 42. Der Prälat beklagt sich abermals über Ungehorsam der Thalleute und der Prior

^»chcrt im Namen des Coiwentes, daß man, falls die Exemtion des letzteil rechtlicheil Spruches nicht er-

z>v^ i^iil »verde, das Gotteshaus zu verlassen. — Es wird beschlossen, jedes Schirnwrt solle
" Gesandte außer denen, welche vormals in diesem Geschäfte gebraucht »Vörden sind, abordnen. Die-

'u» werden sammt einem Läufer aus jedem Ort Sonntag den 20. December in dem Gotteshaus ein-

u»d Befehl haben, die Thalleute zu berufen und jeden bei seinem Eid zu fragen, ob er dem Libell
der Declarativn gehorchen »volle oder nicht, dergleichen, wer die Rädelsführer seien. Diese und dieje-

lvßi^che sich nicht stellen, sollen sie nach den« Recht strafen, sowie die, welche seit dem Libell Muth-
ku verübt haben. Der Kosten halber, auch der dermaleil aufgclauseuen, sollen sie ihren Ausspruch

und schließlich dafür sorgen, daß in ihrer Gegenwart das Gericht nach Inhalt des Libells besetzt

Absch. 156. o.

^ 4.'!. Der Prälat zeigt an, daß er den 16. September die Jahrrechnung vorlegen »volle. Jedes

»nd ^ Gesandten mit Befehl abordi»en. Absch. 295. I. 44. Der Abt beschwert sich in seinem
' ^uiiveiits Rainen, daß aus dem dritten Schirmvrte mehr als ein Gesandter komme, da das Got-

zähi,"^ "'Uhr als drei Schirmorte habe und Obwalden und Nidwalden zusammen als eii» Schirnwrt
Sache bereits 1616 den 12. Februar in dem Sinne erörtert »vorbei» sei, daß Nidwalden

l>e»n seinen Gesandten zur Jahrrechnung schicken soll, »venu die Reihenfolge an dasselbe komme, wie

such, ^ Thalvogtei von demselben nicht anders als jeweilen das dritte Mal besetzt »verde. Auf An-

^>d»v ^ "^gen Gesa»»dte>» gestatten Abt und Evnvent, jedoch nicht aus Schuldigkeit, daß der Gesandte

dch dießmaligen Rechnung beiwohnen könne. Es wird aber alsdann beschlossen, diese Sache

^ k Herren der drei Schirmorte zu bringen, damit etwas Bestimmtes darüber festgesetzt »verde. Absch.

A"kob Wildericb, der Zeit Thalvogt, und Ludwig Meyer, des Gotteshauses Amtmann,

^sc»rr^ Vorschlag, es möchte den Gesa»»dten gefallen, daß der Prälat ihre Pfründen, wie z. B. die

Prj." and die Eapla»»ei zu Suis durch seine Eouventualen versehen lasse, da der Unterhalt von vierzehn

Herr Gvttesha»»se in diesen schweren Zeiten sehr viel Unkosten verursache. Der Borschlag wird den

die v» ^beru hinterbracht. 1bi>l. b. 4<». Der Thalvogt Wilderich berichtet, daß in Beziehung auf

Ucr^^^ausrichter der Mißbrauch sich eingeschlichen habe, daß dieselben oftmals denen, welche sich

buh, k)aben, als Strafe auferlege»», das Gericht zun» Nachtmahl zu gastieren, während das Thal-

Ziicht^ bke Abschiede bestimmen, daß zwei Theile der Strafen den» Gotteshaus, der dritte Theil den
U„d ^ Zuhöre, „a»»s »velchem dritten Theil die Richter vernügt sollen sein." Der Anzug wird den Herreu

<»jch hlnterbracht. Ibick. o. 47. Rechnung. 15. Rlai 1619 bis 15. Mai 1620. Einnahmen»

Hch ^ Sch. Z A»»sgaben: 6516. 36. 5. — 15. Mai 1620 bis 15. Mai 1621. Einnahmen:

^ A»»sgabe>»: 4911. 26. — 15. Mai 1621 bis 15. Mai 1622. Eini»ahmen: Gld. 4757.

Ausgabe»»: 4614. 12. 2. — 15. Mai 1622 bis 15. Mai 1623. Einnahmen: Gld. 5002. 1. 3.,

"k260. uz. Schuldig bleibt der Abt verschiedenen Crediloren 3040 Gld. Dagegen ist man ihm
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schuldig vder hat er an Gülten und Gütern erkaust für Gld. 52!»«, 26. Porschlag, ungerechnet, was ^

Bauten verwendet worden, Gld. 2258 Ferner besitzt das Kloster 26 Kühe, 6 Rinder, 68 entwöhnte ^

ber, 11 Stiere, 6 Zutvchsen, 24 Mayßlin, l übergändt Stier, 6 Zytstieren, 16 Ziegen, 12 lpitzli, 1 He»A^

5 Mlittcrroß sainmt einem Füllen, 6 Saumroß, 12 Schweine. Die Rechnung wird genehmigt, dein

laten angerathen, inehr Schmalvich zll halten, da die Sömmerig dazu vorhanden sei, auch die alten

den abzulöseil. Idill. <1.

l«L».

Art. 4Zt. „Wir Bencdictus von Clvttes Gnaden Abt und ein gantz Convent gemcinlich des würdigen

huses Sanctae Aiariae z»lv Engelberg des heiligen Benedicti Ordens in Constantzer Bistumb gelägen an

einen, so dan tvier die Kilchmeyer lind gemeine Kilchguossen der dryen Kilchhöreneil Staus, Wvlfsenscl'i^'^'

und Hergiswyl in Underwalden nitt dem Khernwaldt an dein anderen Theil thuondt knndt und bekew»^

öffentlichen hiemir in Crafft dis Briests: Demnach wicr behertziget in ivas müeheseligen Clespan und

spalt wier nun svt etlichen Jahren haro von Zechcndcns tvägeil gägen cinaildern gcstaildeil und »voll

vermuoten, lvo derselbige dlirch die Stränge der Rächten allein Helte hingelegt lind erörteret sölleil weldä'<

nit allein Vitt und mancherley Beschtvärden, sunders auch in die Haar jDauerj mehr Widerwillens und

terung linder uns, dan Liebe und Fründschafft Helte gebären und verursachen mögen, derowegen wier, ve>>"

allem vorzuvkommeil, von beydersitz inehren Rhuvwcil lind bevorab gewilnschter lieber Fründt- und

parschasil lvegcn (in Ansechen wier von underschidenlichen Herren Legateil und anderen Gevstlichen, ^

voil den Schirmvrthen mehrmalen darzllo vermahnet wordeil) und deshalben daß ohne menigkliches 5

rung beydersitz zu lhuon woll befüegt uild gwaltig ivaren, lins nach gehebtem zyttlichem Rhatt lind

betrachtung mit guotem Wüsse» l»ld fryem Willen güetlichen verglicheil luid vereinbaret, in masse» ^

Harnach vvlget: Ramblichen versprächent wier, die gemeinen Kilchguossen gedachter dryer Kilchh^^'^

Staus, Wvlffenschießen lind Hergisivpl lvollerinettenl Gvtzhus Engelberg für alle lind jede Forden"^'

Rächt vder Anwrach, so das selbige voil allerlei), sotvoll klein als grossen Zechendens wägen, wie der

haben möchte (der Ruszüchenden allein in den erst ermelten dryen Kilchhörenen sambt der Gerächt

lvegcn Presentation der selbigen jederwylen initverwelten Pfarherreil nach Bermög Anilo 1462 hari»»'^
uffgerichten Bcrtrags vorbehalten) an uns praetendieren nud fordereil möchte, iibcr deil Anno 1^

schüchiien Ablaufs ilvch ein tusent Guldi, wie zuin Theil uff letster harlunincil zuo Lucern gehaltne»' ^
ferenz voil den Herrn Schirmvrthen auch gesprochen worden, nachzueschiessen und dieselbigen Gl-

au so Vitt guvten in dem Thall Eilgelberg verschriebilen Zins Brieffen lißzuorichten, mit der ustrück»^

Evndition und Abredlnig, daß ivier und unser Nachkommen danethin aller und jeder Pflicht oder ^

(ob villicht uns untvüssent von Zächendenö lvegen, vvrbehalteil den ^iußzcchcnden, einichc inöchte si>l), ll" ^

sam und gentzlichen hiemit entladen, guitt uild ledig sigcn, ailch deswegen zuo ewigen Zyten wike»-^
mehr ersliocht, angefochteu noch bekümmeret werden sollen. Es söllent hiemit auch alle lind jede

seren gespänigcil Zecheilden wyseilde Geschrysfte», Rödell, Usziig, uild ivas verglichen sein möchte, Gefu"^

inld Ungefllndeilß, wie glichfals alle syt Anno 1586 harummen beschechnc Spriich, Erkantnussen ^

scheidt, auch andere ergangene gerichtliche Acten so woll von geistlichen als weltlicheil Oberkeiten, ü'ü ^

kllauien haben mögen, gentzlichen annlllliert, todt und absein uild deshalben keines Gespans nimim'^'

gedacht »Verden. Hargegen cinpfachent liild iiennncnt wier, der Abt »nid ein gantz Convent mehrged"
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^bhuscs Engelberg die Guldi ein tnsend an so vill Gülten als hie vor vermeldet, wüssent und wölbe-

buchen, auch mit einhelligem Millen und völligem Gewalt uff und au für alle und jede Prätension

^Acchtsannne, so wier oder unser Gvtzhuß iemalo an gedachte» drhen Kilchhörenen von ZechcndcnS wegen,

was Gestalten das wäre (ußgenvmmen den Nußzechenden) gehabt oder hettent haben mögen, darnm

^ die vfft ermelten gemeinen Kilchgnosscu aller drher Kilchhörenen für jetzt und zuoküenfftigen ewigen

gnuvgsamlichen ohne einichen Vorbehalt mit allem dem Zuothuon. als hicvor verschrhben stadt, frh,

und ledig sprecheut. Gelobent und versprächent auch, discrn gegenwertigeu Vertrag iu allen und

^ Vvrgeschribnen Worten, Elausnlen, Pnnckten und Articklen angenehmen, wahr, stät, vest und gantz un-

'Nicheulich znv halten, darlvider in Elvigkeit nimmermehr zuo reden, zuo thnvn, noch schaffen, oder ge-

Ü'-'than werde, weder in- noch ußerhalb gehst- oder weltlichen (Berichten und Rechten, weder heimlich

^st"tlich»in kein Whs noch Wäg, sunder-? ihnen mehrbesagten gemeinen liilchgnossen um alles, das in

Briefs vergriffen, guote, sichere, uffrechte, redliche und nutzliche Währschafft zuo thuo» und guo er-

an allen Orten und Enden vor allermenigklicheu, geist- und weltlichen Personen. Richteren und Ge-

^'ku, da sve dessen bedörffen und notwendig sein wcrdent, ohne allen ihren Eosten, Schaden und Ent-

uiit n'üssent- mW wollbedächtlichcr Verziichung aller und ieder Venesicien, Indulten, Erceptivncn,

^i'heite», Rechten, Gesagten, Ordnungen und Gewohnheiten -so woll geist- als weltlicher Oberkeiteu und

^wien, sa albereit in gemein, oder aber für uns und unser Gotzhnß insunderheit publiciert, verlichen

üliil künfflig dergestalt publiciert, verlichen und gegeben werden möchten; wie
Usgügen, Funden, eisten und Gesärden, so immer Menschen Sinn erdacht, küufftigklichen erdcn-

"nd zuo Widertribung dises Vertrag? sürgcwcndt werde» möchten, sambt dem stiechtcn gemeiner Vcr-

ohne vorgehender Sünderung widersprächent, chrbarlich, getrüwlich und ohne Gcfärd. Dessen zuo

>c>u Urkundt und mehrer Bekräftigung habent wier zuo Anfang dis Briests genambtc beide Parthhcn

altc,^" frommen, ehrsammen und whsen Schultheiß, Landtamman und Rhät der
catholischen und des offlgenambten Gvtzhnses zuo Engelbcrg Schirm Orthen, Lucern, Schwhtz

»»d dem Khernwaldt, daß sv ihr gewöhnliche Secret Jnsigcl zuo unseren, deß Abtß,

gciueineu Convcntz an dicscren Briefs bcncke» lassen, der geben ist zuo Staus den 17. Junh des^ Jahrs.

Johann Melchior Löw,

^ ^ Ritter, Landschrcibcr."

(Landesarchiv lltidtvalden. Urk. Lit. I'. -14.)

^ 4;^. Der gütliche Vertrag zwischen dem Prälaten zu Engelbcrg und Unterwalden nid dem

^ über ihren gehabten Span wird von den Gesandten von Schwhz und Unterwalden angehört und im

'w» der Obrigkeit bestätigt. Absch 671. >,.

lCL«.

wid Der Cvnvent wünscht, daß der Vertrag, welcher den 17. Junh 1625 zwischen dem Abt

Zrl, Kirchgenossen von Staus, Wolfenschießcn und Hergiswhl wegen der spänigen kleinen und großen«yNteii "" ' ^ -

^»cen. ^ lZeschlvssen worden ist, bestätigt werde. Das Ansuchen wird aä rokorcmänm genonnnen.

254
liier» ^ .

r-Nlffcicrt. Absch. 392. k.



202« Abtei und Thal Engelberg. 1637. 1638. 1642.

Art. 5l. Wegen des Streites, welchen Obwalden mit dem Prälaten zn Engelbcrg „wegen 6'li'b^

Heuchling desselbigen Thales" hat, wird man sich in den alten Befreiungen umsehen nnd sich darin

trügen lassen. Alle Orte werden nach Gebühr contribuieren. Absch. 805. «I.

lti.ttt.

Art. .»2. Was Nidwalden iiber den Streit der Thalleute mit dem Prälaten von Engelberg

richtet hat, werden die Gesandten ihren Herren nnd Obern 'gl berichten wissen. Absch 868. i.

Art. 53. Schwhz nnd Unterwalden wollen von ihren Obrigkeiten die Erklärung begehren, r>b^

den Aufritt des Thalvogts gen Engelberg wolle eingehen lassen. Absch. 383. o.
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